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Gerichtsgebührengesetz (GGG)  - Auszug 
BGBl. Nr. 501/1984 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 60/2017 

Stand vom 01.07.2017 

Art. 1 § 32 

Tarif 
 

Tarifpost Gegenstand Maßstab für die 
Gebührenbemessung 

Höhe der 
Gebühren 

9 C. Grundbuchsachen   

 ………   

 d) Auszüge aus dem Hauptbuch des 
Grundbuchs und aus dessen 
Hilfsverzeichnissen 

 13,70 Euro 

 e) Abfragen nach §§ 6 und 7 GUG   
  1. Vollabfrage einer Einlagezahl 

(GB-Auszug aktuell) 
je abgefragter EZ 

3,36 Euro 
  2. Abfrage des A-, B- oder C-Blattes einer 

EZ (GB-Teilauszug aktuell) 
je abgefragtem Blatt 
einer EZ 1,79 Euro 

  3. Abfrage der letzten Tagebuchzahl 
(Plombe) 

je abgefragter TZ 
42 Cent 

  4. Abfrage der Urkundensammlung je abgefragter Urkunde 1,05 Euro 
  5. Abfrage des Personenverzeichnisses je abgefragter Person 1,68 Euro 
  6. Abfrage der historischen Einlagezahl 

(Verzeichnis der gelöschten 
Eintragungen) 

aa) für die letzten fünf 
Jahre 1,68 Euro 

bb) ohne zeitliche 
Begrenzung 3,99 Euro 

  7. Abfrage der KG-Änderungsdaten je abgefragter KG 42 Cent 
  (Anm.: Z 8 und 9 aufgehoben durch Art. 3 

Z 5, BGBl.  I Nr. 60/2017) 1 
 

 
  10. Abfrage der Informationen zu einer 

Tagebuchzahl (Zusatzinformation) 
je abgefragter TZ 

1,68 Euro 
  11. Suche nach Kaufverträgen je 

Katastralgemeinde (KG) 
je abgefragter KG 

1,68 Euro 
  12. Informationen zu einer 

Liegenschaftsgruppe im 
Gruppenverzeichnis 

je Liegenschaftsgruppe 

1,68 Euro 
  13. Abfrage aus der Digitalen 

Katastralmappe (Kataster Rastergrafik) je 
in der Grafik dargestelltem Naturmaß 

aa) bis zu 500m 
bb) bis zu 1 000m 
cc) bis zu 2 000m 

3,36 Euro 
11,60 Euro 

44 Euro 
  14. Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis 

ohne Grundstücksadresse (GST-Auszug) 
aa) für 1 bis 10 
Grundstücke 3,36 Euro 

bb) für 11 bis 100 
Grundstücke 11,60 Euro 

                                                 
1)  8. GB-Teilauszug zu einem bestimmten Stichtag 
 9. Abfrage der letzten TZ (Plombe) zu einem bestimmten Stichtag 
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  15. Auszug aus dem Grundstücksverzeichnis 
mit Grundstücksadresse 

aa) für 1 bis 10 
Grundstücke 3,57 Euro 

bb) für 11 bis 100 
Grundstücke 13,70 Euro 

  16. Suche nach Grundstücksadressen im 
Anschriftenverzeichnis (Adresssuche) 

aa) bis zu 10 Treffern 
bb) bis zu 100 Treffern 
cc) bis zu 1 000 
Treffern 

1,05 Euro 
3,36 Euro 

 
34 Euro 

  17. Abfragen nach Z 1, 2, 5, 6, 10, 11 und 12 
von Körperschaften öffentlichen Rechts 

je abgefragter EZ, TZ, 
KG, Liegenschafts-
gruppe, Person oder je 
abgefragtem Blatt 1,58 Euro 

 

Anmerkungen 

Zu a: 
1. Der Eingabengebühr nach Tarifpost 9 ….. 
……. 

Zu d und e: 

13. Die Übermittlungs- und Verrechnungsstellen können bei Abfragen nach Tarifpost 9 lit. e einen 
von der Bundesministerin für Justiz zu genehmigenden für die eigene Tätigkeit angemessenen Zuschlag 
in Rechnung stellen. 

14. Die Voraussetzungen zur Beauftragung als Übermittlungs- und Verrechnungsstelle für geeignete 
Rechtsträger legt die Bundesministerin für Justiz im Vertragsweg fest. Die Bundesrechenzentrum GmbH 
fungiert als Übermittlungs- und Verrechnungsstelle für die Körperschaften öffentlichen Rechts und hat 
die Gebühr nach Tarifpost 9 lit. e Z 17 auf Grund der Verrechnungsvorgabe der Bundesministerin für 
Justiz an den Bund zu entrichten. 

15. Auszüge aus dem Hauptbuch des Grundbuchs und aus dessen Hilfsverzeichnissen werden erst 
ausgefolgt, wenn die Gebühr hierfür beigebracht oder die Ermächtigung zum Gebühreneinzug erteilt ist. 

16. Die Grundbuchsdatenbank ist eine geschützte Datenbank im Sinn von § 76c 
Urheberrechtsgesetz. Der Bund ist im Sinn von § 76d Urheberrechtsgesetz Inhaber des Schutzrechtes an 
dieser Datenbank. Die Befugnis zur Grundbuchsabfrage nach Tarifpost 9 lit. e und die Entrichtung der 
Gebühren nach dieser Tarifpost berechtigen nicht zu Verwertungshandlungen, die dem Bund als 
Datenbankhersteller nach §§ 76c ff. Urheberrechtsgesetz vorbehalten sind. 

(Anm.: Z 17 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 112/2011) 
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Tarifpost Gegenstand Höhe der Gebühren 

10 D. Firmenbuch- und Schiffsregistersachen  

 I. Firmenbuch  

  a) Eingabengebühren für Eingaben folgender Rechtsträger:  

           ……..  

 III. Firmenbuch- und Schiffsregisterauszüge, die einer Partei 
auf ihr Verlangen erteilt werden 

 

  a) Auszüge aus dem Hauptbuch des Firmenbuchs 13,70 Euro 

  b) Jahresabschlüsse 13,70 Euro 

  c) Schiffsregisterauszüge (Ergänzungen; Abschriften) für jede angefangene 
Seite 3,15 Euro 

 IV. Firmenbuchabfragen  

  a) Abfragen nach § 34 Abs. 1 Firmenbuchgesetz – FBG 
(Einzelabfragen) 

 

  1. Aktueller Firmenbuchauszug 3,36 Euro 
  2. Aktueller Firmenbuchauszug mit historischen 

(gelöschten) Daten 5,60 Euro 
  ( Z 3 bis 5 aufgehoben durch Art. 3 Z 8, BGBl.  I Nr. 60/2017) 2  
  6. Teilauszug eingeschränkt auf maximal zwei Personen 

oder alphabetische Personenliste 1,05 Euro 
  7. European Business Register–Standardauszug 1,05 Euro 
  8. Ergebnis einer Personensuche 1,05 Euro 
  (Z 9 bis 11 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 156/2015) 3  
  12. Urkunden in der Urkundensammlung je Urkunde 1,05 Euro 
  ( Z 13 und 14 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 156/2015) 4  
  15. Suche im Zweig Firmeninformation mit Verknüpfungen 

pro Personenliste und pro Funktionenübersicht je Person 
1,05 Euro 

  16. Suche im Zweig Firmeninfo pro Firmenliste mit 
Verknüpfungen 1,05 Euro 

  17. Suche im Zweig Firmeninfo pro Firmeninformation mit 
Verknüpfungen 1,05 Euro 

  (Z 18 aufgehoben durch Art. 3 Z 8, BGBl.  I Nr. 60/2017) 5  
                                                 
2 ) 3. Aktueller Firmenbuchauszug mit Gewerberegister-Daten 
 4. Aktueller Firmenbuchauszug mit historischen (gelöschten) Daten und Gewerberegister-Daten 
 5. Kurzinformation (Teilauszug mit Firma, Sitz, Geschäftsanschrift und Rechtsform) 
 
3)  9. Ergebnis einer bundesweiten Firmensuche ohne Einschränkung 
 10. Ergebnis der Suche nach Veränderungen von Rechtsträgern 
 11. Ergebnis der besonderen Suche nach solchen Veränderungen von Rechtsträgern, die nur in der Vorlage eines 

Jahresabschlusses (oder eines offenzulegenden Auszugs aus der Bilanz samt Anhang nach § 278 Abs. 1 
UGB) bestehen (spezifische Veränderungssuche) 

 
4)  13. Ergebnis der Suche nach Urkunden (Urkundenliste) 
 14. Ergebnis der Suche nach Jahresabschlüssen (oder offenzulegenden Auszügen aus der Bilanz samt Anhang 

nach § 278 Abs. 1 UGB) (Jahresabschluss-Suche) 
 
5)  18. Abfragen nach Z 1 bis 17 durch den Bund, die öffentlich-rechtlichen Fonds, deren Abgang der Bund zu 

decken hat, die im jeweiligen Bundesfinanzgesetz bezeichneten Monopol- und Bundesbetriebe, die Länder, 
die Gemeinden, die Sozialhilfeverbände sowie durch Körperschaften öffentlichen Rechts im Wege der 
Bundesrechenzentrum GmbH 
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  (lit. b aufgehoben durch BGBl. I Nr. 156/2015) 6  
 

Anmerkungen 

Zu Z I lit. a: 

…….. 

Zu Z III: 

17. Die Firmenbuchdatenbank ist eine geschützte Datenbank im Sinn von § 76c 
Urheberrechtsgesetz. Der Bund ist im Sinn von § 76d Urheberrechtsgesetz Inhaber des Schutzrechtes an 
dieser Datenbank. Die Befugnis zur Firmenbuchabfrage nach Tarifpost 10 Z IV und die Entrichtung der 
Gebühren nach dieser Tarifpost berechtigen nicht zu Verwertungshandlungen, die dem Bund als 
Datenbankhersteller nach §§ 76c ff. Urheberrechtsgesetz vorbehalten sind. 

(Anm.: Z 17a aufgehoben durch BGBl. I Nr. 59/2005) 

18. Soweit Firmenbuchauszüge aus dem händisch geführten Firmenbuch hergestellt werden, sind die 
Vorschriften für Schiffsregisterauszüge sinngemäß anzuwenden. 

19. Ergänzungen, die einem bereits ausgefertigten Schiffsregisterauszug fortsetzungsweise 
beigesetzt werden, unterliegen der Gebühr nach Tarifpost 10 III; die Gebühr ist auch dann zu entrichten, 
wenn die Ergänzung ohne Verwendung einer weiteren Seite auf der zur Ausfertigung des ursprünglichen 
Schiffsregisterauszuges verwendeten Seite niedergeschrieben wird. 

20. Auszüge aus dem Hauptbuch des Firmenbuchs, Jahresabschlüsse und Schiffsregisterauszüge 
(Ergänzungen, Abschriften) werden erst ausgefolgt, wenn die Gebühr hierfür beigebracht oder die 
Ermächtigung zum Gebühreneinzug erteilt ist. 

Zu Z IV: 

21. Abfragen des Bundes, der Länder und der Gemeinden zum Amtsgebrauch sowie sonstiger 
Körperschaften öffentlichen Rechts zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Wege der Bundesrechenzentrum 
GmbH nach Z 1 bis 17 sind von Abfragegebühren befreit, sofern keine Weitergabe an Dritte erfolgt. 

22. Die Übermittlungs- und Verrechnungsstellen können bei Abfragen nach Tarifpost 10 Z IV einen 
von der Bundesministerin für Justiz zu genehmigenden für die eigene Tätigkeit angemessenen Zuschlag 
in Rechnung stellen. 

23. Für Abfrageprodukte entsteht nur dann eine Gebührenpflicht nach dieser Tarifpost, wenn in Z IV 
dafür eine Gebühr vorgesehen ist. 

                                                 
6)  b) Abfragen nach § 34 Abs. 2 FBG (Sammelabfragen) 


